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Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: 45 Cts. die Zeile. Schweizerische Halbjährl. in Solotburn Fr. 3. 60 F.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

Hkratt5gegàiì von einer katholischen Gesellschaft.

W 27. llsrd 4. àxuil. 1860.

Für die Monate April, Mai und

Juni kann bei allen Postämtern auf die Kir-
chenzeitnng mit Fr. 2. 29 abonnirt Werden.

Welche Rechte und Pflichten hat die weltliche Gewalt
i.i einem katholischen Lande bezüglich der Verwaltung

der Kirchengüter?

-P Im Allgemeinen sind bezüglich dieser Verwaltung
der Kirchcngüter die allgemeinen, von uns schon wieder-

holt angerufenen Grundsätze zu beobachten.

1) Die Staatsgewalt hat im Allgemeinen bezüglich der

Kirche negative Rechte und positive Pflichten.

2) Ans einzelnen Thatsachen ist man nicht berechtiget,

Rechte herzuleiten, ?acta circa sacra sind keineswegs mit
ckura circa, sacra zu verwechseln.

» 3) Was vom Ganzen gilt, gilt auch vom Theile.
Wenn nun die Staatsgewalt, wie wir gesehen, in ei-

nein katholischen Lande ein Aufsichts- und Schutzrecht
bezüglich der Kirche im Allgemeinen hat, so gebührt ihr
ein solches anch bezüglich der Kirchenguts-Vcrwaltung.

Vermöge des Schutz- und Schirmrechtes haben die

weltlichen Regenten Pflicht und Recht:

Für die Vollziehung der Stiftungszwecke zu wachen,

diese nicht zu hemmen, sondern zu unterstützen.

Gegen allsällige Verschleuderung der Kirchengüter und

Stiftungen Einsprache zu erheben.

Einsicht über den Activ- und Passiv-Zustand, und über

die Rechnungen zu nehmen, ohne dabei durch eine Art Be-

vogtung die Freiheit der Kirche zu verletzen.

Vorschläge zur besseren angemesseneren Wirthschaft zu
thun.

Beihülfe zur Betreibung des Einkommens und der Ge-

fälle zu leisten.

Das Freiheits- und Eigenthumsrecht der Kirche sowohl
in der Verwendung als in der Erwerbung zu schonen und
die Freiheit des Bürgers, der Kirche Stiftungen und Schen-
kungen zu machen, zu achten.

Alle für Religion, Unterricht und Armenpflege, diese

höchsten Bedürfnisse des Bürgers, bestehenden fixen, bestimm«

ten und unantastbaren Stiftungen zu sichern.

Dagegen haben die weltlichen Regenten vermöge dieses

Aufsichts- und Schutzcsrechts das Recht nicht:
Sich die alleinige Verwaltung über die gestifteten

Kirchengütcr ohne Theilnahme der kirchlichen Obern vorzu-
behalten.

Nicht weniger diese Güter dem Staatsschatz cinzuvcrlci-
ben und durch eine und dieselbe Verwaltung (angeblich zur
Ersparung der Personal- und Einziehungskosten) besorgen

zu lassen.

Auch steht ihr nicht zu, die zu den geistlichen Gütern
gestifteten Grundstücke aus eigener Macht zu entäußern.

Ebenso wenig von sich aus die Einkünfte, welche auf
Grundstücken liegen und nach dem Werth der Früchte stei-

gen oder fallen, in einen bestimmten Geldgehalt umzu-
wandeln; der Ertrag dieser Güter oder Einkünfte ist zum
bestimmten Unterhalt des Gottesdienstes, der Kirchen, der

Geistlichen und der Armen gewidmet, und er darf daher

nicht durch staatliche Finanzoperationen unsicher oder spar-
licher gemacht werden.

Uebcrhaupt sind die Maximen der Wirthschaft der

Kirche und des Staats nicht die gleichen und wir er-
laubcn uns, diesen Punkt hier zum Schlüsse noch näher
auseinander zu setzen.

Der Staat bedarf baarcn Geldes, eines
Staatsschatzes.

Das fordern sowohl innere nothwendige und nützliche
Unternehmungen, als äußerliche Ver hältn s se für Fric-
dcns- und Kriegszeitcn w.

Der Kirche frommen Natural-Erzengnisse
besser als baarcs Geld:

weil nur die Natural-Erzeugnisse oder Landcsproducte
in gleichen Verhältnissen mit andern Lebensbedürfnissen

stehen,

weil das Geld im Nominalpreise steigt und dadurch
schlechter wird, und weil dann, da der Werth der Product?
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auch steigt, zur Erwerbung derselben, d, h, zur Erwerbung
der nothwendigen Lebcusmittcl auch mehr Geld erfordert
wird,

weil Gcldcapitalicn zu wenig Garantie und Sicherheit

für künftige Zeiten gewähren, besonders in Rücksicht auf
die Kriegs- und Revolutionsepochen,

weil mittels der Naturalfrüchte (besonders wenn sie

ausbewahrt werden) zur Zeit der Noth und der Theurung
den Hausarmen, den Wittwen und den Waisen kräftiger
geholfen werden kann als mit Geld, zumal in solchen Fäl-
cn es dem Geistlichen oft selbst schwer fällt, die Geld-

zinse für seinen Unterhalt zu erheben.

Damit die Stiftungen ausrecht erhalten und ihre

Bestimmungen fortdauernd erfüllt werden, hat die Kirche
besonders auf die Gewißheit des jährlichen Ertrages und

auf die Sicherheit dieses Fortbestandes zu sehen.

Aus diesen Gründen ergibt sich, daß der Verkauf oder

die Entäußerung geistlicher Pfrundgüter und die Umwand-

lung in Geldschriftcn nicht leichterdings zu gestatten ist.

Wenn die allgemeinen Rechtsverhaltnisse und überdicß
die Verschiedenheit zwischen der Staats- und Kirchenwirth-
schaft näher erwogen werden, so zerfallen alle die politischen

Scheingründe, welche für Verleibung oder gemeinsame Ver-

waltung der kirchlichen Güter mit den Staatsfinanzen
geltend gemacht werden wollen. Das Finanziren im Hei-
ligthum hat zu allen Zeiten zerstörend gewirkt und in geist-

lichen Dingen säcularisiren und finanzireu läuft am Ende

auf Eines hinaus. Hingegen fand der Staat in dem von

ihm beschützten Kirchengut immer eine sichere und willig
eröffnete Quelle für einen Nothpfennig; und wie viel
besser ist so ein Nvthpfennig, als wenn das Kirchengut
den zu tausenderlei Nothdurften schon bestimmten Finanzen
einverleibt und mit dem Staatsgut, wie leider oft gcsche-

hen, verschlungen wird! (Fortsetzung folgt.)

->—. - »

-st Kirchliche Kunst. Beim Beginne der hl. Charwoche

ist die Erinnerung am Platze, wie wohlthätig die Erstellung
kirchlich schöner „Heiliggräber" für Belebung eines from-
men Sinnes wirke. Es ist bekannt, was Maler v. De-
schwanden in dieser Beziehung für Stanz geleistet hat.
Auch aus Benken im Kt. St. Gallen werden Freunde
der Kunst aufmerksam gemacht aus ein neues Heiliggrab
für die Charwoche; dasselbe ist von Kunstmaler Schneider
in Näfels, ehemals Professor an der katholischen Kantons-
schule in St. Gallen, gefertigt und bildet ein Meisterstück
des genialen, gewandten Künstlers. — Wir fügen dieser

Notiz bei, daß auch Ober helfenschwyl dieses Jahr
ein neues Hciliggrab erhält und zwar durch die kunstge-
wandte Hand des Hrn. Professor Völker in St. Gallen.
Recht so; auf diesem Wege fortgefahren ringsum in den

katholischen Pfarrkirchen zu Stadt und La..d und das ka-
tholische Volk wird sich erbauen.

-st Obwalden. Aus dem Lande des seligen Bru-
derklaus wird der,Luzerner-Zeitung'geschrieben: „Gerne
vernimmt man, daß immer noch Wallfahrer die berühmte
Grabstätte des seligen Mannes besuchen, dabei bleibt es

in und außer dem Lande allbekannte Thatsache, daß die

Wallfahrt, trotz gegcntheiligen Versicherungen, auf bedauer-

liche Weise abgenommen hat, und sich unter diesen Ver-
Hältnissen schwerlich heben dürste."

>-> -st Luzern. In einer Zeit, wo die Mischehen im-
mer häufiger werden, machen wir auf folgendes Schriftchcn
aufmerksam, welches soeben die Presse verlassen hat: Die
gemischten Ehen, ein katholisches Bedenken von einem

kathol. Geistlichen des Kts. Luzern, mit folgendem reichhal-
tigem Inhalt: I. Entschuldigung. Heirathe katholisch oder

dann bleibe lieber ledig. V. Etwas Arges. L. Etwas noch

Aergeres. 9. Das Allerärgste. — II. Ein großes Beden-
ken. — III. Es ist nicht Unduldsamkeit der kathol. Kirche,
wenu sie vor gemischten Ehen ihre Angehörigen warnt und
an gewisse Bedingungen ihre Einsegnung festsetzt. — IV.
Von der Ehebeicht. — V. Ein Brief. — VI. Die gläubi-
gen Protestanten verwerfen die gemischten Ehen gleichfalls.
VII. Ungleichheit der Rechte in gemischten Ehen. — VIII.
Wirklichkeit einer gemischten Ehe. 1. Die Auswanderung.
2. Die Hcirath. 3. Unfriede stört das häusliche Glück.

4. Die Scheidung und neue Heirath. — XI. Schluß.

^ -st Aurgau. Der Regicrungsrath hat eine Verord-

nung erlassen, wonach sämmtliche Urkunden von geschichtti-

chem Werth, welche sich in den Gemeinde, Pfarr- und

Stiftsarchiven befinden, durch Sachverständige verzeichnet

werden sollen. Die Veräußerung solcher Urkunden ohne

Einwilligung des Regierungsrathes wird verboten? Und
die Aufhebung der in diesen Urkunden verbrieften kirchlichen

Rechte und Stiftungen, ist diese im Aargau auch verboten?

>- P Aus der protestantischen Schweiz, ^cì roi mo-
moriam. Wir notiren, daß das Kirchenblatt der re-
sormirtcn Schweiz, (Nr. 7) die katholikenfcind-
liche Besprechung des Bundespräsidenten Frei-Herose mit
dem englischen Gesandten als „von allgemeinem Interesse"

bezeichnet, und daß der ,Handelskourier' (Nr. 91) die Frei-
schaarenvorfälle in Genf auf Rechnung der „calvinisti-
scheu Alt-Genfer schreibt.

Rom. Am 24. März hat ein Cardinalscollegium in

Rom stattgefunden und der Papst eine Allocution gehalten,

über deren Inhalt strengste Verschwiegenheit waltet.

^ 29. März. Ueber das Gehen oder Bleiben der sran-

zösischen Besatzung schwebt seit einem Monat völlige Unge-

wißheit. General Goyon hatte bereits dem Papst die von
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Paris erhaltenen Befehle, zum Aufbruch Vorbereitungen zu

treffen, mitgetheilt, und am heutigen Tage sollte den ur-
sprünglichen Bestimmungen zufolge der Abmarsch beginnen.

Dem Papst war die Leichtigkeit angedeutet, statt der Frau-
zofen ein neapolitanisches Ersatzcorps zu erhalten; doch er

erwiederte dem General: weder die Neapolitaner noch sonst

fremde Truppen werde er rufen; er vertraue vielmehr der

Treue des bessern Theils der römischen Bevölkerung. Er
bitte nur, ihm zwei oder drei Tage vorher von dem beab-

siehtigten Abmarsch Anzeige zu machen. Auf diesen Bescheid

hin traf vor einigen Tagen ein definitiver Gegenbefehl bei

Goyon ein.

—, Alle in Rom anwesenden Cardinäle haben

sich ani St. Josefstag im Vatican versammelt und dem

Papst den Schwur abgelegt, komme auch was da wolle,
seine Person nicht zu verlassen, und jede Gefahr, selbst Ge-

fangenschaft und Tod mit ihm zu theilen.

Oesterreich. Wien. Die Fastcnprcdigtcn des Hochw.

Hrn. Josef Klinkowström S. ll. in der Univcrsitätskirche

zu Wien haben höchste Personen und Personen der gebil-
deten Stände so zahlreich zu Zuhörern, daß sie die Kirche

nicht fassen kann. Diese werden wohl alle Liebhaber der

Finsterniß sein. /
— Der verstorbene Hochwst. Bischof von Csanad hat

vor seinem Tode jährlich in der Diöeese Csanad abzuhal-

tende Volksmissionen angeordnet und dem Hochw. Dom-

capitel dazu 2000 fl. übergeben. Der Präparandie in
Szegedin schenkte er 10,000 fl. und dem heiligen Vater als

Peterspfennig 1'V0 fl.

Preußen. Ein drcizehnstündiges Gebet für den hl. Va-

ter wurde am St. Josefsfeste und am Feste Mariä-Ver-

kündigung in sämmtlicheil Kirchen der Diöeese Münster
unter sehr zahlreicher Betheiligung der Gläubigen gehalten;

auch an Peterspfennigen ist reichlich beigesteuert. So trau-

rig und verwirrt auch die Zeit ist, so trübe auch der ge-

sammte Anblick Europa's, — es begegnen uns dennoch

erfreuliche Erscheinungen. Das Gebet der gesammten ka-

tholischen Welt ist sicher trotz alle dem zum letzten Schluß

mächtiger, als Diplomatie und Gewalt. Darum beharr-

lich und vertrauensvoll ini Gebete! Noch größere Dinge
sind im Anzug. Eine Reihe von Entwicklungsstufen ist

durchlaufen; vielerlei Dinge rücken in mehr als Einer Be-

ziehung an die natürlichen Grenzen. Das dämonische Ele-

ment geht nach bestimmtem Plane vor, heiß, wie die Hölle,

kalt, wie ein Kieselstein, niederträchtig, wie ein Lump,

majestätisch, wie der Fürst der Welt. Wer an den Teufel

nicht glaubt, der kann die Weltgeschichte nicht verstehen,

und wer an die Kirche leicht glaubt, der muß an der

Menschheit verzweifeln, das sind Wahrheiten, welche die

Geschichte der Gegenwart uns lehren wird.

Bayern. München. Am 30 März haben in allen
Kirchen die Geldsammlungen für den Papst begonnen. Die
Gaben flössen im reichlichsten Maße. —Der Redaction des

Volksboten wurden bereits über 11,000 fl. zugestellt.

Sachsen. Zur Freude der Katholiken und vieler confer-
vativ gesinnten Protestanten in Sachseil, hat die Regie-

rnng jetzt dem Vincentius-Vcrein im Königreich den Zu-
tritt gestattet, und wird derselbe sehr bald zahlreiche Zweig-
vereine hier gründen. Die Sammlungen für den Papst
nehmen, wenn auch geräuschlos, so doch sehr reichlich ih-
rcn Fortgang, und sind besonders aus der katholischen

Oberlausitz, dann auch aus Dresden, schon ansehnliche
Summen zusammengebracht worden. Junge Männer, be-

sonders aus den katholischen Theilen von Westphalen und

Hildesheim, die als Freiwillige in päpstliche Dienste treten

wollen, reisen häufig durch Sachsen nach Trieft, wo sie

sich nach Ancona einschiffen. Die meisten derselben sollen
aus der Hcimath reichliches Reisegeld mitbringen.

Frankfurt. In der Nacht vom 22. auf den 23. März
starb der in der wissenschaftlichen Welt durch seine „Phi-
losophie der Geschichte" und als großer Kenner des Talmud
rühmlichst bekannte Herr Professor Molitor. Der Verbli-
chene — ein treuer und ergebener Sohn der katholischen

Kirche — hat sich namentlich bei seinem regen nnd vielsei-
tigen Verkehr mit protestantischen Gelehrten durch die Be-
richtigung von Irrthümern in Betreff der katholischen Glau-
benslehre und durch seine Bemühungen um eine richtige
Auffassung und Würdigung des katholischen Wesens in je-
nen Kreisen große Verdienste erworben.

St. Peters - Pfennige.

Aus der Pfarrei NI. mit dem Motto:
„Uoli tun^ero Ldristurn inouin." Fr. 54. —

Uebertrag laut Nr. 26 „ 1319. 10

Fr. 1373. 10

Personal-Chronik. Resignation. sAargau.j Hr. Pfarrer und

Domherr Sigrist in Birmenstorf hat nunmehr auf die ihm vom

Regierungsrathe gemachten Anerbietungen hin zur Resignation seiner

Pfarrei definitiv sich entschlossen, und sowohl vom bischöflichen Ordi-
narrate als vom Regierungsrathe die nachgesuchte Entlassung auf Ende

Aprils in ehrenvollster Weise erhalten.

Zur Nachricht. In Nr. 26 Seite 1 soll bei Jfenthal die Summe
137 statt 137 stehen und ist folglich die Addition zu redressiren.

Im Verlag der PH.Krüll'schen Universitätsbuchhandlung in Lands-
Hut erschien soeben und ist durch jede gute Buchhandlung zu beziehen:

Körber, 4>r. Joh., die katholische Lehre vou der Hollen-
fahrt Jesu Christi, gr. 8. 3L0/z Bogen. Geh. Preis
Fr. 6. 45.
Vorräthig in Einsiedeln bei Gebrüder Ücnzigcr — in St. Gal-

len bei Ä. Z. Ä'öppcl — in Luz ern bei Gebrüder ttäbcr und in der
Liiiscr'schcn Luchhandlnng und in So loth urn bet
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Bei B. Schwendimann, Buchdrucker iu So lothurn, ist soeben erschienen und zu haben bei
in Luzern, S. in St. Gallen, 4 Fi./,«?» in Schwyz und Si. t ,„t .fàff

in Stanz:
Erinnerung

an

>oà. HerM DroWh áiuul IoM MeWnàâ.
Wit portrait und farbigem Umschlag, gr. 4. Ureis Ar. 1.

I en si on at
der

französischen Kanlonal - Schule in Prunîruî.
Diese Anstalt hat zum Zwecke, eine sittliche und solide Erziehung durch Bildung des Geistes und des Herzens zu ertheilen.
Da die Religion die Grundlage der Erziehung ist, so wird die größte Wichtigkeit auf den Unterricht in derselben gelegt;

man bemüht sich, die Zöglinge zur Liebe und Uebung der religiösen Pflichten anzuleiten.
Um Fehlern vorzukommen und die Zöglinge an Ordnung und gutes Betragen zu gewöhnen, stehen dieselben unter be-

ständiger Aufsicht.

Unterricht.
Die Zöglinge des Pensionats besuchen die Curse der Kantonalschule. Diese Schule bildet das ehemalige Collegium

von Pruntrut, wie es durch das Gesetz vom 4. Juli 1856 erweitert worden ist.
Der Unterricht ist in zwei Sektionen getheilt.
1) Literarische Section, welche in einem siebenjährigen Curse den Unterricht in der Religion, Philosophie, Mathe-

matik, den Anfangsgründen der Naturwissenschaft, in der Literatur, der griechischen, lateinischen, französischen und deutschen

Sprache, der Geschichte, Geographie und Zeichnen umfaßt.
2) Real- oder Gewerbe-Section, welche in einem sechsjährigen Curse den Unterricht in der Religion, Mathematik,

Physik, Chemie, Naturwissenschaft, technischen Zeichnen, iu der französischen, deutschen und englischen Sprache, dem Handels-
Rechnen, der Buchhaltung, Geschichte, Geographie und den graphischen Fertigkeiten ertheilt.

Die Handels- und Gettlerbs-Curse, für welche höhere mathematische Kenntnisse nicht erforderlich sind, werden in der

Real-Section und zwar während den vier ersten Jahren gegeben.

Die Zöglinge erhalten in der Anstalt Unterricht im Singen, in der Instrumental-Musik und in der Gymnastik.
Ein physikalisches Cabinet, ein chemisches Laboratorium, mineralogische Sammlungen und ein botanischer Garten geben

den Zöglingen Gelegenheit, den physikalischen und naturwissenschaftlichen Studien mit desto größerem Interesse und Erfolg ob-

zuliegen.
Alle drei Monate erhalten die Eltern einen schriftlichen Bericht über das Betragen, den Fleiß, den Erfolg und den

Gesundheitszustand ihrer Kinder.
Zur Aufnahme in das Pensionat ist die Beibringung eines Sittenzeugnisses (falls der Zögling schon eine andere An-

stalt besucht hat) und eines Taufscheines nothwendig.
Zöglinge über 16 Jahre werden nicht angenommen.
Der Pensionspreis für zehn Monate beträgt Fr. 466 (oder Gld. 187), zur Hälfte vorzahlbar.
Gegen ein Abonnement von Fr. 135 (Gld. 63) übernimmt das Pensionat die Bestreitung folgender Ausgaben:
Schulgeld. Fr. 46. i Bett Fr. 16.
Waschen „25. < Vollständige Uniform „ 66.

Briefporti, die Auslagen für Bücher und andere Schulbedürfnisse fallen auf Rechnung der Eltern.

Ausstattung.
Eine Uniform. Zwölf Tisch-Servietten.
Zwei vollständige Kleidungen. Zwölf Handtücher.
Drei Paar Schuhe. Drei Betttücher.
Zwölf Nastücher. Drei Ohrenkissen-Anzüge.

Zwölf Hemden. Ein Tischbesteck (Löffel, Gabel und Messer).

Im zweiten Semester wird die Schule in der dritten Woche des April eröffnet.
Alle diese Gegenstände müssen mit der Nummer, welche dem Zöglinge angewiesen wird, bezeichnet werden.
Jene Eltern, welche nähere Aufschlüsse zu erhalten wünschen, sind ersucht, sich an den Unterzeichneten zu wenden.

I-'Lloste,
Director des Pensionates zu Pruntrut

(Schweiz, Kt. Bern).

Expedition â Druck nan R. Schwendimann in Solothnrn.


	

